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RS OGH 1971/10/6 7Ob170/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1971

Norm

ABGB §1174

Rechtssatz

Es besteht keine ö1entlichrechtliche Verp2ichtung für einen österreichischen Staatsbürger, in der Fremdenlegion zu

dienen. Hat sich ein Österreicher zum Dienst in der Fremdenlegion anwerben lassen, so hat er eine nach dem

Privatrecht zu beurteilende Verp2ichtung eingegangen, die - wie jeder andere Vertrag - einverständlich gelöst werden

kann. Die Hingabe eines Geldbetrages, um eine derartige Lösung zu erreichen, ist nicht unerlaubt.
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